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Übersichtsplan Geltungsbereich 43. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 

Senden 

 

 

 

 

a) Der Bau- und Planungsausschuss des Rates der Gemeinde Senden hat in 

seiner Sitzung am 13.06.2023 den Beschluss für die 43. Änderung des Flä-

chennutzungsplanes der Gemeinde Senden gefasst. 



Ziel der Planung ist die Schaffung der baurechtlichen Voraussetzungen für 

die Errichtung einer Kindertageseinrichtung sowie für die wohnbauliche Ent-

wicklung des Gebietes. 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist Teil dieser Bekanntmachung 

und als Übersichtsplan (siehe vorherige Seite) beigefügt. 

 

b) Zur frühzeitigen Information über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Pla-

nung werden die bisher verfügbaren Informationen gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

in der Zeit vom 01.06.2026 bis zum 03.07.2026 (einschließlich) 

auf der Homepage der Gemeinde Senden unter folgender Adresse veröf-

fentlicht: 

www.senden-westfalen.de/bauleitplanung/aktuelle-oeffentlichkeitsbeteili-

gungen 

 

Die bisher verfügbaren Informationen zum Verfahren werden ergänzend im 

Rathaus der Gemeinde Senden – Zimmer 305 (2. OG) – Münsterstraße 30, 

48308 Senden zu folgenden Zeiten zur Verfügung gestellt: 

 

  montags 08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 15:30 Uhr 

  dienstags 08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 15:30 Uhr 

  mittwochs 08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 15:30 Uhr 

  donnerstags 08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr 

  freitags 08:30 – 12:00 Uhr 

 

Während der Veröffentlichungsfrist können bei der Gemeinde Senden Stel-

lungnahmen abgegeben werden. Stellungnahmen sollen möglichst elektro-

nisch an  

bauleitplanung@senden-westfalen.de 

übermittelt werden, können aber auch auf anderem Wege abgegeben wer-

den (beispielsweise schriftlich oder zur Niederschrift). 

 

Az.: IV 622-43.1 

48308 Senden, 27.05.2026 

 

Der Bürgermeister 
 

 

 

 

Sebastian Täger 

  



 

 

 
Übersichtsplan Geltungsbereich Aufstellung des Bebauungsplanes „Sporksfeld II –  

Teilbereich Kita“ 

 



 

 

 

a) Der Bau- und Planungsausschuss des Rates der Gemeinde Senden hat 

in seiner Sitzung am 30.09.2025 den Aufstellungsbeschluss für die Auf-

stellung des Bebauungsplanes „Sporksfeld II – Teilbereich Kita“ gefasst. 

 

Ziel der Planung ist die Schaffung der bauplanungsrechtlichen Vorausset-

zungen für die Errichtung einer Kindertageseinrichtung. 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist Teil dieser Bekanntmachung 

und als Übersichtsplan (siehe vorherige Seite) beigefügt. 

 

b) Zur frühzeitigen Information über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Pla-

nung werden die bisher verfügbaren Informationen gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

in der Zeit vom 01.06.2026 bis zum 03.07.2026 (einschließlich) 

auf der Homepage der Gemeinde Senden unter folgender Adresse veröf-

fentlicht: 

www.senden-westfalen.de/bauleitplanung/aktuelle-oeffentlichkeitsbeteili-

gungen 

 

Die bisher verfügbaren Informationen zum Verfahren werden ergänzend im 

Rathaus der Gemeinde Senden – Zimmer 305 (2. OG) – Münsterstraße 30, 

48308 Senden zu folgenden Zeiten zur Verfügung gestellt: 

 

  montags 08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 15:30 Uhr 

  dienstags 08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 15:30 Uhr 

  mittwochs 08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 15:30 Uhr 

  donnerstags 08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr 

  freitags 08:30 – 12:00 Uhr 

  



 

Während der Veröffentlichungsfrist können bei der Gemeinde Senden Stel-

lungnahmen abgegeben werden. Stellungnahmen sollen möglichst elektro-

nisch an  

 

bauleitplanung@senden-westfalen.de 

 

 

übermittelt werden, können aber auch auf anderem Wege abgegeben wer-

den (beispielsweise schriftlich oder zur Niederschrift). 

 

 

Az.: IV 622-43.1 

48308 Senden, 27.05.2026 

 

Der Bürgermeister 

 
 

 

 

 

Sebastian Täger  



 
Teilfläche 1 

 

 
Übersichtsplan Geltungsbereich der 27. Änderung des Flächennutzungsplanes (ohne Maß-

stab) 

hier: Teilfläche 1, Bösensell 

 



Teilflächen 2-3 

 

 
Übersichtsplan Geltungsbereich der 27. Änderung des Flächennutzungsplanes (ohne Maß-

stab) 

hier: Teilflächen 2-3, Bösensell 

 

 



Teilfläche 4 

 

 
Übersichtsplan Geltungsbereich der 27. Änderung des Flächennutzungsplanes (ohne Maß-

stab) 

hier: Teilfläche 4, Senden 

 
Der Bau- und Planungsausschuss des Rates der Gemeinde Senden hat in seiner 

Sitzung am 26.06.2025 den Aufstellungsbeschluss für die 27. Änderung des Flä-

chennutzungsplanes gefasst. Ziel des Verfahrens ist die planungsrechtlichen Vo-

raussetzungen für eine gewerbliche Nutzung als Grundlage für den Bebauungs-

plan „Gewerbegebiet L 550 / L 551“ zu erwirken. 

 

Die Änderung des Flächennutzungsplanes für die Teilfläche 1 besteht insbeson-

dere darin, den zurzeit als „Fläche für die Landwirtschaft“ dargestellten Bereich 

zukünftig als „Gewerbliche Baufläche“ auszuweisen. 

 

Weiteres Ziel des Verfahrens ist einen Flächentausch (Teilflächen 2-4) durchzufüh-

ren, da als Voraussetzung für eine gewerbliche Entwicklung nur ein begrenztes 

Flächenkontingent im Regionalplan Münsterland zur Verfügung steht und vor die-

sem Hintergrund u. a. für die Entwicklung des Gewerbegebietes „L 550 / L 551“ 

entsprechende Flächen getauscht werden müssen. 



Die Änderung für die Teilflächen 2-3 besteht darin, den zurzeit als „Gewerbliche 

Baufläche“ dargestellten Bereich zukünftig als „Fläche für die Landwirtschaft“ aus-

zuweisen. 

Die Teilfläche 4 ist im aktuellen Regionalplan als „Allgemeiner Freiraum und Agr-

arbereich“ darstellt, was der tatsächlichen Flächennutzung der bewaldeten Fläche 

entspricht. Die Änderung des Flächennutzungsplanes für die Teilfläche 4 besteht 

folglich darin, den zurzeit als „Gewerbliche Baufläche“ dargestellten Bereich zu-

künftig als „Wald“ auszuweisen. 

 

Der Geltungsbereich (vier Teilflächen) der Änderung des Flächennutzungsplanes 

ist Teil dieser Bekanntmachung; die Übersichtspläne sind entsprechend (siehe 

Seite 1 bis 3 dieser Bekanntmachung) beigefügt. 

 

In der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am 28.04.2026 wurde die  

öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 

 

Der Entwurf der 27. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie alle zugehörigen 

Dokumente werden gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

 

in der Zeit vom 01.06.2026 bis zum 03.07.2026 (einschließlich) 

 

auf der Homepage der Gemeinde Senden unter folgender Adresse veröffentlicht: 

www.senden-westfalen.de/bauleitplanung/aktuelle-oeffentlichkeitsbeteiligungen 

 

Der Entwurf der 27. Änderung des Flächennutzungsplanes wird ergänzend im Rat-

haus der Gemeinde Senden – Zimmer 305 (2. OG) – Münsterstraße 30, 48308 

Senden zu folgenden Zeiten zur Verfügung gestellt: 

 

montags   08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 15:30 Uhr 

dienstags   08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 15:30 Uhr 

mittwochs   08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 15:30 Uhr 

donnerstags   08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr 

freitags   08:30 – 12:00 Uhr 

 

Während der Veröffentlichungsfrist können bei der Gemeinde Senden Stellung-

nahmen abgegeben werden. Stellungnahmen sollen möglichst elektronisch an  

bauleitplanung@senden-westfalen.de 

übermittelt werden, können aber auch auf anderem Wege abgegeben werden (bei-

spielsweise schriftlich oder zur Niederschrift). 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 

bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. 

http://www.senden-westfalen.de/bauleitplanung/aktuelle-oeffentlichkeitsbeteiligungen
mailto:bauleitplanung@senden-westfalen.de


Im Hinblick auf die Änderung des Flächennutzungsplanes gilt außerdem, dass 

eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfs-

gesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 des Umwelt-Rechts-

behelfsgesetzes gem. § 7 Abs. 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit 

allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist 

nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen kön-

nen. 
 

 

Folgende Arten umweltbezogener Informationen und bereits vorliegende umwelt-

bezogene Stellungnahmen sind bei der Gemeinde Senden verfügbar: 
 

I.  Begründungen einschließlich Umweltbericht zur 27. Änderung des Flächen-

nutzungsplanes: 

In der Begründung wird die Planung unter anderem hinsichtlich der Belange 

einer klimaresilienten und nachhaltigen Entwicklung sowie des Umwelt-, 

Natur- und Artenschutzes dargestellt. Darüber hinaus werden Aspekte der 

Wasserwirtschaft und des Hochwasserschutzes, des Bodenschutzes, der 

Emissionen und Immissionen, des Denkmalschutzes und der Denkmal-

pflege sowie von Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, Kampfmittel und 

verkehrliche Erschließung berücksichtigt. 

 Im Umweltbericht zum Flächennutzungsplan werden u. a. die Bestandssi-

tuation und die Auswirkungen der Planungen auf die Schutzgüter Men-

schen, insbesondere menschliche Gesundheit, Tiere, Pflanzen und biologi-

sche Vielfalt, Fläche und Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaft sowie 

kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter sowie deren Wechselwirkungen 

und Wirkungsgefüge untereinander sowie die Prognose über die Entwick-

lung des Umweltzustandes, die geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, 

Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen untersucht und 

bewertet sowie anderweitige Planungsmöglichkeiten dargestellt als auch 

Aussagen zum Monitoring getroffen. 
 

 

II. Fachgutachten und fachgutachterliche Stellungnahmen zur 27. Änderung des  

Flächennutzungsplanes: 
 

a) Fachbeitrag zur artenschutzrechtlichen Prüfung Stufe I zur Errichtung des 

Kreisverkehrs „L 550 / L 551“ 

➢ Themen: Artenschutz, insbesondere Vogel- und Fledermausarten 

 Prüfung der Verbotstatbestände i. S. d. § 44 BNatSchG 

➢ Insbesondere betroffene Umweltbelange i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7 u.  

§ 1a BauGB: Tiere und Pflanzen 
 



b) Fachbeitrag zur artenschutzrechtlichen Prüfung Stufe II zum Bebauungs-

plan „Gewerbegebiet L 550 / L 551“ 

➢ Themen: Artenschutz, insbesondere Vogel- und Fledermausarten  

   sowie Amphibien 

 Prüfung der Verbotstatbestände i. S. d. § 44 BNatSchG 

➢ Insbesondere betroffene Umweltbelange i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7 u.  

§ 1a BauGB: Tiere und Pflanzen 

 

c) Geruchstechnische Untersuchung zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet  

 L 550 / L 551“ 

➢ Themen: Gerüche, insbesondere landwirtschaftliche 

➢ Insbesondere betroffene Umweltbelange i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7 u.  

§ 1a BauGB: Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit  

 

d) Landschaftspflegerischer Begleitplan zur Errichtung des Kreisverkehrs 

➢ Themen: insbesondere Bewertung des Eingriffs – Konfliktanalyse 

➢ Insbesondere betroffene Umweltbelange i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7 u.  

§ 1a BauGB: Boden, Tiere und Pflanzen, Landschaftsbild 

 

e) Schalltechnische Untersuchung zum geplanten Umbau des Knotenpunktes  

 L 550 / L551 

➢ Themen: Verkehrslärm 

➢ Insbesondere betroffene Umweltbelange i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7 u.  

§ 1a BauGB: Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit 

 

f) Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet  

 L 550 / L551“  

➢ Themen: Verkehrslärm 

➢ Insbesondere betroffene Umweltbelange i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7 u.  

§ 1a BauGB: Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit 

 

g) Verkehrsuntersuchung zum „Gewerbegebiet südlich der Weseler Straße“ 

➢ Themen: Verkehrsprognose 

➢ Insbesondere betroffene Umweltbelange i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7 u.  

§ 1a BauGB: Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit 

 

 

III. Stellungnahmen von Fachbehörden sowie sonstigen Trägern öffentlicher Be-

lange aus der frühzeitigen Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

 

a) Stellungnahme Bezirksregierung Arnsberg 

➢ Themen: Bergbau und Energie 



➢ Insbesondere betroffene Umweltbelange i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7 u.  

 § 1a BauGB: Fläche und Boden 

 

b) Stellungnahme Bezirksregierung Münster 

➢ Themen: Wasserwirtschaft 

➢ Insbesondere betroffene Umweltbelange i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7 u.  

 § 1a BauGB: Wasser 

 

c) Stellungnahme Deutsche Bahn AG 

➢ Themen: Eisenbahnverkehr, Immissionen 

➢ Insbesondere betroffene Umweltbelange i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7 u. 

 § 1a BauGB: Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit 

 

d) Stellungnahme Deutsche Flugsicherung GmbH 

➢ Themen: Luftverkehr 

➢ Insbesondere betroffene Umweltbelange i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7 u. 

 § 1a BauGB: Luft, Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesund-

heit 

 

e) Stellungnahme Gelsenwasser 

➢ Themen: Gas- und Wassernetze 

➢ Insbesondere betroffene Umweltbelange i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7 u. 

 § 1a BauGB: Nutzung von Energie, Wasser 

 

f) Stellungnahme Kreis Coesfeld 

➢ Themen: Umwelt, Gesundheit, Bauen und Wohnen 

➢ Insbesondere betroffene Umweltbelange i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7 u. 

 § 1a BauGB: Mensch, Fläche und Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und 

 biologische Vielfalt 

 

g) Stellungnahme Landesbetrieb Wald und Holz 

➢ Themen: Wald 

➢ Insbesondere betroffene Umweltbelange i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7 u. 

 § 1a BauGB: Pflanzen, Tiere und Boden 

 

h) Stellungnahme Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 

➢ Themen: Landwirtschaft 

➢ Insbesondere betroffene Umweltbelange i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7 u. 

 § 1a BauGB: Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden 

 

i) Stellungnahme Lippeverband 

➢ Themen: Wasserhaushalt 



➢ Insbesondere betroffene Umweltbelange i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7 u. 

 § 1a BauGB: Wasser 

 

j) Stellungnahme Thyssengas 

➢ Themen: Gasnetz 

➢ Insbesondere betroffene Umweltbelange i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7 u. 

 § 1a BauGB: Nutzung von Energie 

 

Die vorhandenen umweltbezogenen Informationen und die bereits vorliegenden 

umweltbezogenen Stellungnahmen werden ausgelegt. Es handelt sich dabei um 

die vorstehend aufgelisteten Dokumente I – III. 

 

 

Az.: IV 622-27 

48308 Senden, den 27.05.2026 

 

Der Bürgermeister 

 

 

 

 

 

Sebastian Täger 

  



 

Folgende Grabstätten sind vernachlässigt bzw. nicht ordnungsgemäß hergerich-

tet: 

 

Friedhof St. Laurentius, Senden: 

Feld Reihe Nummer Verstorbene(r) 

39 - 112 Schiner, Rosalie; Wenzke, August 

 

 

Die Nutzungsberechtigten sind nicht zu ermitteln. Sie werden hiermit öffentlich auf-

gefordert, den ordnungswidrigen Zustand zu beseitigen. 

 

Geschieht dies nicht bis zum 31.07.2026 wird das Grab gemäß § 35 Abs. 2 der 

Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen in der Gemeinde Senden ab-

geräumt und eingeebnet. 

 

 

Senden, den 26.05.2026 

 

 

i.A. Pollmüller 



 

Nach § 15 Abs. 1, 5 der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen in der 

Gemeinde Senden sind die Nutzungsrechte an nachfolgend aufgeführten Grab-

stätten abgelaufen. Die Nutzungsberechtigten sind nicht zu ermitteln. Es ist beab-

sichtigt, die Gräber abzuräumen, einzuebnen und für neue Bestattungen freizuge-

ben. 

 

Waldfriedhof, Senden: 

Feld Reihe Nummer Verstorbene(r) 

I C 5 016 – 017 Pollex geb. Schartel, Johanna 

II D 1 012 unbekannt 

II D 2 007 – 008 Engel, Walter Paul 

  

Friedhof St. Laurentius, Senden: 

Feld Reihe Nummer Verstorbene(r) 

39 - 027 – 028 Fagenstädt, Emma 

39 - 136 – 137 Wallkötter, Anton 

47 - 079 – 080 Stanke, Hermann 

 

 

Es besteht die Möglichkeit, die Nutzungsrechte für die o.g. Grabstätten wiederzu-

erwerben. Die Nutzungsberechtigten werden gebeten, dies bei der Friedhofsver-

waltung zu beantragen.  

Falls eine Verlängerung nicht gewünscht wird, sind die Grabmale, Laternen und 

Pflanzen bis zum 31.07.2026 von den Grabstätten zu entfernen. 

 

Senden, den 26.05.2026 

 

 

i.A. Pollmüller 

  



 

 
 
  



 

 
 
  



 

In dem Monat April 2026 wurden beim Fachbereich Ordnung der Gemeinde Sen-
den folgende Gegenstände als gefunden angezeigt, deren Eigentümer bislang 
nicht ermittelt werden konnten: 

 

2 Katzen 

1 Lesebrille 

1 Herrenrad 

1 Damenrad 

1 Handy 

Diverse Schlüssel 

 

 

Eigentumsansprüche können im Rathaus, Bürgerbüro, Münsterstraße 30,  
48308 Senden geltend gemacht werden. 
 

Im gleichen Zeitraum wurden folgende Verluste angezeigt: 

 

2 Eheringe 

1 Damenrad 

1 Babyjacke    

Diverse Schlüssel 

 

          

                             
Senden, 01.04.2026                              i. A. Schäfer 

 
 
 
 


